
Klassenelternbeirat (Kurzfassung) * 
 
Zusammenstellung des Kreiselternbeirats Bergstraße unter Verwendung von diversen Materia-
lien aus entsprechenden elan-Schulungen des Jahres 2022 / Stand September 2022 

Rolle des Elternbeirats: 
• Ansprechpartner für Eltern, Klassen- und Fachlehrer und Schulleitung 
• Vermittler zwischen Schulleitung, bzw. Schulelternbeirat und Eltern der Klasse  
• Kontakt und Erfahrungsaustausch zu anderen Beiräten (u.a. über den Schulelternbeirat (SEB)) 

Aufgaben des Elternbeirats: 
• Zu den Elternabenden der Klasse einladen und diese moderieren 
• Gespräche und Austausch mit dem Klassenlehrer 
• Teilnahme an den Schulelternbeirats -Sitzungen 
• Eltern informieren, insbesondere Infos der Schulleitung, des SEB, bzw. KEB/LEB an Eltern weitergeben 
• Zweite Eskalationsstufe bei Problemen zwischen Eltern und Lehrern, die von den Eltern nicht allein 

mit dem Fach- und Klassenlehrer gelöst werden können. 

Elternabende: 
• Mindestens einmal pro Schulhalbjahr (ggf. auch online, falls keine Wahlen anstehen) 
• Es lädt immer der Klassenelternbeirat ein, nicht der Klassenlehrer und nicht die Schulleitung (Aus-

nahme 1. und 5. Klasse) 
• Der Klassenelternbeirat leitet den Elternabend 
• Teilnehmer: alle Sorgeberechtigten der in der jew. Klasse vertretenen Schüler plus Klassenlehrer 
• Bei Bedarf können weitere Fachlehrer hinzugezogen werden (auf Antrag von mind. einem Viertel 

der Klassenelternschaft sind die Fachlehrer zur Teilnahme verpflichtet) 
• Stimmberechtigung: pro Schulkind (einer Klasse) eine Stimme 

Die Wahl des Klassenelternbeirats 
• Alle 2 Jahre wird zum Schuljahresbeginn an einem Klassenelternabend in Präsenz gewählt 
• Zu den Wahlen ist 10 Tage vor dem Wahltag schriftlich einzuladen 
• Bei Wahlen ist eine Anwesenheitsliste zu führen 
• Die Wahl wird von einem vorher zu wählendem Wahlausschuss (Leiter und Schriftführer) geleitet; 

die Mitglieder des Wahlausschusses sind wahlberechtigt, aber nicht wählbar 
o Der Wahlausschuss besteht aus mindestens zwei (!) Personen 
o Aufgaben des Wahlausschusses: 

Leitung der Wahl, Kandidatenvorschläge sammeln, ggf. Kandidaten vorstellen lassen, 
Stimmzettel verteilen, einsammeln, auswerten, dokumentieren, Wahlergebnis bekannt ge-
ben, nimmt der Gewählte die Wahl an? 

o Getrennte Wahlgänge für Beirat und Stellvertreter (gesetzl. Vorgabe) 
o Wahl ausnahmslos in geheimer Abstimmung (gesetzl. Vorgabe) 
o Das Ergebnis der Wahl ist genau zu protokollieren (siehe Muster) 
o Die Kontaktdaten des gewählten Elternbeirats und der Stellvertretung sind zeitnah an den 

Vorstand des Schulelternbeirats zu übergeben (siehe Muster) 

Rechtliche Grundlagen 
• Hessisches Schulgesetz §§ 102, 106-107 
• Verordnung für die Wahl zu den Elternvertretungen §§ 1-10 

 

*)  Langfassung mit Detail-Infos plus jew. Muster in aktualisierter Form auf der Homepage des Kreiselternbeirats 

Bergstraße unter Menüpunkt Gremien: https://www.keb-bergstrasse.de  
Der besseren Lesbarkeit wegen haben wir weitgehend auf genderneutrale Formulierungen verzichtet. 

https://www.keb-bergstrasse.de/

